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(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vereinsvermögen zur Verwendung für Zwecke des Kindergartens St. Michael, In
zell, an die Kirchenstiftung St. Michael, Inzell, die es unmittelbar und ausschließ
lich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 17.01.2007 
errichtet. 

Inzell, den /j_ /( 0 7-


